
Pauschalpreis p.P. bei 16 - 20 Personen: € 1.898,­
Pauschalpreis p.P. bei 21 - 2S Personen: € 1.738,­
Zuschlag für Einzelzimmer: € 340,­
Mindestteilnehmerzahl: 16 Personen 
Höchstteilnehmerzahl: 2S Personen 

Im Reisepreis inbegriffen: 
- Linienflug mit Austrian Airlines von München über Wien nach 

Tel Aviv und zurück 
Flughafensteuern, -gebühren und Kerosinzuschlag (aktuel­
ler Stand € 143,- p.P.) 
Bordverpflegung, 20 kg Freigepäck p.P. 

- Betreuung am Flughafen in Israel bei Ankunft/Abflug 
- Ankunfts- und Abflugtransfer in Israel 
- ll-tägige Rundreise nach vorliegendem Programm 
- Übernachtung in guten Mittelklassehotels bzw. Kibbutz­
gästehäusern in Doppelzimmern mit Halbpension 

- Bus, Reiseleiter und Eintritte laut Programm 
- Trinkgelder für israelischen Guide, Busfahrer und Hotel-

personal 
- Visa- und Grenzgebühren Taba 
- Sicherungsschein Insolvenzversicherung 

Im Reisepreis nicht enthalten: 
- An- bzw. Abreise vom/zum Flughafen 
- Ausgaben persönlicher Art, Getränke und zusätzliche 

Mahlzeiten 
- Reiseversicherungen (Abschluss möglich) 

Einreisebestjmmungen 
EU-Bürger und Schweizer benötigen für die Einreise nach Israel 
einen noch mind. 6 Monate nach Reiseende gültigen Reisepass. 
Teilnehmer, die vor dem 01.01.1928 geboren sind, benötigen 
zusätzlich ein Visum. Antragsformulare schicken wir automatisch 
zu. 

StornObedingungen bei Rücktritt vor Reiseantritt pro 
Person: 
90 - 60 Tage vor Reiseantritt € 50,- pro Person 
59 - 30 Tage vor Reiseantritt 25 % des Reisepreises 
29 - 20 Tage vor Reiseantritt 40 % des Reisepreises 
19 - 08 Tage vor Reiseantritt 60 % des Reisepreises 
ab dem 07. Tag vor Reiseantritt bzw. bei Nichterscheinen zum 
Abflug 75 % des Reisepreises 
Im Falle einer Reisestornierung bleibt es dem gemeldeten Reise­
teilnehmer unbenommen, dem Veranstalter nachzuweisen, dass 
ihm kein oder ein wesentlich geringerer Schaden entstanden ist, 
als die von von ihm geforderte Pauschale. 
Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie auf der 
Rückseite. 

Anmeldungs- und Zahlungsbedjngungen: 
Mit Ihrer Anmeldung bitten wir um eine Anzahlung in Höhe von 
€ 380,-- pro Person auf das Konto des Gruppenleiters, Herrn 
Graßer. Die Restzahlung sollte bis spätestens 3 Wochen vor 
Reiseantritt erfolgen. Danach versenden wir die Reiseunterlagen 
an den Gruppenleiter. 
Vorgenannte Zahlungen sind entsprechend den gesetzlichen 
Bestimmungen gegen eine Veranstalterinsolvenz abgesichert. 
SHALOM ISRAEL REISEN GMBH erfüllt die Bonitätskriterien der 
R&V-Versicherungs AG. 

Vortreffen: Samstag, 02. Oktober 2010 und Samstag, 20. No­
vember 2010, jeweils 14:00 Uhr im Kloster Armstorf. 

Infos: 
Herr Johann Graßer, Römerstraße 18, 84427 St. Wolfgang 
Tel.: 08085 - 752/ E-Mail: johann.grasser@web.de 

Konto-Nr.: 200532380, BLZ: 70169538 
Bank: Raiffeisenbank St. Wolfgang 

Anmeldung zur 
"Pilgerreise ins Heiliges Land mit 
Eilat und Sinai" 
vom 25. Nov. bis 05. Dez. 2010 
(Reise-Nr. 11040) 

Der/die Unterzeichnende meldet sich verbindlich an: 
Name und Vorname bitte laut Reisepass angeben! 

1. Name (Herr/Frau) ___________ 

Vorname _______Geb.-Datum _____ 

Straße Nr. _______________ 

PLZ/Ort ___________________________ 

Tel. Privat _______ Tel. Geschäft ______ 

Nationalität ________________ 

Reisepassnummer _____________ 

Ausstellungsort ______________ 

Ausgestellt am ______ Gültig bis _____ 

E-Mail-Adresse _______________ 

2. Name (Herr/Frau) ____________ 

Vorname ________Geb.-Datum __-,-__ 

Straße Nr. _______________ 

PLZ/Ort ___________________________ 

Tel. Privat _______ Tel. Geschäft _____ 

Nationalität ________________ 

Reisepassnummer _____________ 

Ausstellungsort ______________ 

Ausgestellt am _____ Gültig bis _____ 

E-Mail-Adresse ______________ 

o Unterbringung im Doppelzimmer mit: 

(Sofern Sie nicht direkt eine/n Doppelzimmerpartner/in angeben, 
wird der Reisepreis im Einzelzimmer belastet) 

o 	 Unterbringung im Einzelzimmer (gegen Aufpreis) 

(Einzelzimmer stehen nur begrenzt zur Verfügung) 


o 	 RundumSorglos-Paket mit RRV p. P. € 60,75 
o RundumSorglos-Paket ohne RRV p. P. € 19,80 

(bei mind. 10 Personen) 


Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie auf der 

Rückseite. Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie uns, dass Sie 

diese zur Kenntnis genommen haben. 


Ort, Datum, 

Unterschrift:_______________ 


Anmeldeschluss: 20. August 2010 


Es sind 25 Plätze reserviert. Berücksichtigung nach Eingang 

der schriftlichen Anmeldung. 


Anmeldung an: 

Herrn Johann GraSer 

Römerstraße 18 
84427 St. Wolfgang 

mailto:johann.grasser@web.de


Reise- und Geschäftsbedingungen 
Stand August 2009 

§ 1, Vertragspartt'itn: Vertragspaneien de:; folgenden Rdsevatrages sind die SHALOM ISRAEL REISEN GMBH 
mit Sitz in 51145 Köln, Friedenssrraße J14, vertreten durt:h ihren Geschäftsfiihrer, im folgenden Reisl!'Veranstalter 
- genannt 

und 

die im Adrt'Ssfeld der Reisebestätigung genannten Anmelder. 

Anmelder können natürliche Pc::rsonen, jWJstische Personen oder Firnten sein Erfolgt die Anmeldung für mehrere 
Personen - Gruppenrasen -. dann kommt der Reisevcrtrag rnH aUen vom Anmelder bei der Anmeldung aufgeführ­
ten Reiseteilnehmern zustande. Für deren Vertragsverpflichtungen haftet der Anmelder wie rur seine Verpflichtun· 
gen, sofern er eine entsprechende Ve!pflichtung ausdrücklich aufgrund gesonderter Erklärung übernommen hat. Der 
Anmeldet wird im Felgenden - Reisender - genannl. 

§ 2. Individueller Retsevorschlag: Wird eine Reise auf Wunsch des Reisenden individuell nach Zeitpunkt, Anzahl 
der Teilnehmer. Verlauf und der zu erbringenden Reiscleistung gq>Jant, so kommt der Reisevertrag auf der 
Grundlage der konkreten Leistungsbeschrejbung dann zustande, wenn der Reiseveranstalter das Angebot des 
Kunden aufAbschluss des Reiscvertrages ausdrück}ich und unter Bezeichnung von Zeitpunkt. Ziel, Teilnehmerzahl, 
Vertaufund Reistpreis bestätigt. 

§ 3. Vertragsabschluss: Mit der Anmeldung, auf Grundlage der Reiseausschreibung des Reiseveranstalters, bietet 
der Reisende den Abschluss eines Reisevcrtrages verbindlich an, Die Anmeldung kann schriftlich, mündlich oder 
fernmündlich vorgenommen werden. Der Reiscvertrag kommt durch Annahme durch den Reiseveranstalter 
zustande. Über die Annahme. für die es keiner besonderen Form bedarf, wird der Reisende durcli Llbersendung einer 
ReisebestätigunglRechnung informiert. 

3.1. SondcrwUnsche/Programmänderungswünsche nach erfolgter Reisebestätigung bedürfen der erneuten schriftli­
eben Bestätigung. Mündliche/telefonische Abreden sind bis zur schriftlichen Beslätigung unverbindlich, 

3.2, Weicht der Inhalt der Reisebestätigung vom Inhalt der Anmeldung ab, so liegt ein neues Angebot des Reisever­
anstalters vor, an das er rur die Dauer von lO Tagen gebunden ist. Der Verttag kommt auf der Grundlage dieses 
neuen Angebotes zustande. wenn der Reisende innerhalb der Bindungsfrist dem Reisevc:ranstalter die Annahme 
schriftlich erklärt. 

§ 4. Prtise- und Bezahlung: lnnerhaJb einer Woche nach Erhalt der ReisebestätigunglRechnung und des Siche­
rungsseheines (siehe § 4.3.) ist eine Anuhlung in Höhe von 15 % des Gesamtrc:iscpreises fällig. ebenso die PrämIe 
für eine abgeschlossene Versicherung. Die Restzahlung ist 30 Tage vor Rciseantritt ohne nochmalige Aufforderung 
2:u leisten. im Falle kurzfristiger Buchungen bei Aushändigung der Reiseuntwgen. 

4.1 Bis zur Zahlung des vollständigen Reiscpreises kann der Reisc:veran'itaher die Aushändigung der Unterlagen und 
entsprechend die Erbringung der vertraglichen Reisdeisrungen verweigern. Wenn der vereinbarte Anzahlungsbetrag 
auch nach Inverzugserzung oder der Reisq>reis bis zum Reiseantritt nicht vollständig bezahlt ist. berechtigt dies den 
Rciseveranstalter zur Auflösung des Reisevertrages und zur Berechnung von Schadensersatz in Höhe der entspre­
chenden Riicktrittsgebüru-cn. vorausgesetzt. es läge nicht bereits zu diesem Zeitpunkt ein zum Rücktritt berechtigen· 
der Reisemangel vor, 

4,2. Sämtliche Zahlungen sind an den Reiseveranstalter unter Angabe der Buchungs-!Rechnungsnummer zu leisten. 
Reisebüros sind zur En!gegennahme von Zahlungen nicht berechtigt 

4.3. Die aufden Reis~reis geleisteten Zahlungen sind gem. § 651 k BGB insolvenzgesichert. Der Sicherungsschein 
wird mit der ReisebestätigungtRechnung übersandt. 

§ 5. Änderungen: Änderungs'WÜnsche können durcli den Reisenden generell bei Reiseveranstalter angemeldet 
~erden.. Dieser wird bemüht sein, die Wünsche im Rahmen seiner Möglichkeiten zu berücksichtigen. Die durch die 
Andcrungs'wünsche eingc1retenen Mehrkosten sind vom Reisenden zu tragen. Auch wird eine in der Reisebestäti· 
gung individuell festgesettte Bearbeitungsgebühr erhoben. Änderung5wünsche sind schriftlich geltend zu machen. 

5. L Dem Reiseveranstalter sind Änderungen oder Abweichungen einzelner Reiseleistungen von dem v«einbarten 
Jnhalt des Reisevertra.gcs, die nach Vertragsabschluß ootwend!p werden und die vom ReiseveranstaUer nicht wider 
Treu und Glauben herbeigeführt wurden. gestattet soweit die Anderungen oder Abweichungen nicht erheblich Sind 
und den Gesamtzuschnitt der gebuchten Reise nicht beeinträchtigen. 

5.2. Der Reiseveranstalter kann den Reiscpreis nur erhöhen, wenn dies mit genauen Angaben zur Berechnung des 
neuen Preises im Vertrag vorgesehen ist und damit einer Erhöhung der BefOrderungskosten, der Abgaben für 
bestimmte Leistungen. wie Hafe:n- oder Flughafengebühren oder einer Ändcrung der fur die betreffende Reise 
geltenden Wc:chsclkurse Rechnung getragen wird. 

~.3. Der Reiseveranstalter hat eine Änderung des Reiscpreises nach v()f!)tehender Regelung (5.2), eine zuläsSIge 
Andcrung einer wes~ttichen Reiseleistung oder eine zulässige Absage der Reise dem Reisenden unverzüglich nach 
Kenntnis von dem Anderungs. oder Absagegrund zu erklären. Die Erklärung des Reiseveranstalters muss dem 
Reisenden spätestens 21 Tage VO'( dem Reiseantrittstermin zugegangen sein. Erhöhen sich die bei Abschluss des 
Reisevertrages bestehenden BefOrderungskosten. insbesondere die Treibstoffkosten, so können wir den Reisq>reis 
nach Maßgabe der nachfolgenden Berechnung erhöhen 
a) bei einer auf den Si~1atz bcz.ogenen Erhöhung kann der entspftChende Erhöhungsbetrag verlangt werden. 
b) ln anderen Fällen waden die vom Befcirderungsunternehmen pro Beforda-ungsmittet geforderten zusätzlichen 
BdOrdc:rungskosten durch die Zahl der Sitzplätze des vereinbarten Bdörderungsmitte1s geteilt Der sich so 
ergebende Erhöhungsbetrag für den Einzelplatz kann dann verlangt werden. Werden die bei Abschluss des Rcisever­
tragcs bestehenden Abgaben w.ie Hafen- oder Flughafengebühren uns gegenüber erhöht, so kann der Reiscpreis um 
den entsprechenden anteiligen Betrag heraufgesetzt werden. 
c) Bei einer Änderung der Wechselkurse nach Abschluss des Reisevertrages kann der Reiscpreis in dem Umfang 
erhöht werden. in dem SIch die Reise dadurch für den Reiseveranstalter vert~ert hat. 
Eine Preiserhöhung. die ab dem 20. Tag vor dem vereinbarten Abreisetermin verlangt wird. ist unwirksam. 
Entspr'<'Xihend § 309 Nr. I BGB ist Voraussetzung ftir ein wirksames Ändenmgsverlangen. dass z.wischen Vertrags~ 
schluss und Rciseantrittstermin 4 Monate liegen und die zur Erhöhung führenden Umstände vor Vertragsschluss 
noch nicht eingetreten und bei Vertrag5Schluss für uns nicht vörhersehbar waren. 

5.4. Bei Preiserhöhungen um mehr als 5% oder im Fall einer erheblichen Änderung einer wesentlichen Rciseleistung 
ist der Reisende berechtigt. ohne Gebühren vom Reisevertrag zurück zu treten oder die Teilnahme an einer minde:s. 
tens gleichwertigen Reise zu verlangen. wenn der Reiseveranstalter in der Lage ist, eine solche Reise ohne Mehr· 
preis rur den Reisenden aus seinem Angebot anxubieten, Der Reisende hat diese Rechte unverzüglich nach der 
Erldärung des Reiseveranstalters über die Preiserhöhung bzw. Änderung der Reisdeistung diesem gegenüber gehend 
zumachen. 

§ 6. RütktriH von der Re-ise dun:b de-n Rflse-ndfl4 Ersatzptrsonen, Umbudul.ng: Der Reisende kann jederzeit 
vOr' Reisebeginn von der Reise zurücktreten, Maßgeblich ist der Zugang der Rücktrittserklärung beim Reiseveran· 
stalter, Dem Reisenden wird empfohlen, den Rücktritt schriftlich ZU erkliren. Tritt der Reisende vom Reisevcrtrag 
zuriiek, so kann der Rciseveranstalter Ersatz für die getroffenen Reisevorkehrungen und Aufwendungen verlangen 
Die Höhe der Entschädigung bestimmt sich nach dem Reiscprc:is unter Abzug des Wertes der VQm Rciseveranstalter 
erspartm Aufwendungen sowie dessen. was er durch anderweitige Verwendung der Reiseleistung erwerben kann. 

6.1, Bei Rücktritt des Reisenden fallen Stornokosfen an. Diese werden pauschaliert. Dem Reisenden bleibt injedcm 
Falle vorbehalten., uns nachzuweisen, dass geringere Kosten als berechnet entstanden sind. Die konkreten Stomo­
pauschalen werden bezogen auf die jeweilige Buchung bekannt gegeben. 

6.2. Die Rücktrittskosten beinhalten nicht die Kosten rur abgeschlossene Reiseversicherungen, 

6.3. Es bleibt dem Reisenden unbenommen. den Nachweis Zu erbringen, dass dem ReiseveranslaJter durch den 
Rücktritt geringere Kosten entstanden sind. 

6.4. Der pauschalierte Schadensersatz wird nicht fallig, wenn der Reisende sich bei der Durchf'lihrung der Reise 
durch einen Dritten ersetzen lässt Der Rciseveranstalter kann dem Wechsel in der Person des Reisenden wider.:opre­
cben, "''eHn der Dritte den besonderen Reiseerfordernissen nicht genügt oder gesetzliche Vorschriften oder behördli­
che Anordnungen entgegenstehen. Tritt ein Dritter in den Vertrag ein, so haften er und der Reisende der Reiseveran~ 
stalter als Gesamtschuldner f'lir den Reisq>reis und die durch den Eintritt des Dritten entstehenden Mehrkosten. Bei 
Eintritt eines Dritten hat der Reiseveranstalter bei ciner Nur~F.lugbuchung pro zurückgetretener Person Aruöpruch auf 
Zahlung einer erhöhten Verwaliungsgebühr in Höhe von mindestens € 25,~~ und wenn es sich um eine Flug. mit 
Landarrangement~Buchung gehandelt hat, Anspruch auf Zahlung einer Verwaltungsgebühr von mindestens € 50,~~ 
pro zurückgetretener Person. 

§ i. Rückiritt und Kündigung durch den Relseveranstalter: Der Reisrveranstalter kann in folgenden Fällen vor 
Antritt der Reise vom Reisc:vcrtrag zurücktreten oder nach Antritt der Reise den Reisevertrag kündigen: 

i.l. ohne Einhaltung einer Frist, wenn der Reisende die Durchführung der Reise ungeachtet einer Abmahnung des 
Reiseveranstalters nachhaltig stört oder sich vertragswidrig verhält. Der ReisevQ1U1Stalter behält den Anspruch auf 
den Reiscpreis. muss sich jedoch den Wert der ersparren Aufwendungen sowie diejenigen Aufv.'ertdungen anrechnen 
lassen, die er aus einer anderweitigen Verwendung der nicht in Anspruch genommenen Leistungen erlangt. 

7.2. bis zwei Wochen vor Rciseantritt bei Nkhterreichen einer ausgeschriebenen oder behördlichen festgelegten 
Mindestteilnehmerzahl, wenn in der Relsc:ausschreibung rur die entsprechende Reise auf eine Mindesttcilnehmerzahl 
hingewiesen wird. In jedem Fall ist der Reiseveranstalter verpflichtet, den Kunden unverzüglich nach Eintritt der 
Voraussetzung fLir die Nichtdurchruhrung der Reise hien'on in Kenntnis zu setzen und ihm die Rücktrittserklärung 
unverzüglich zuzuleiten, Der Reisende erhält den einzelnen Reiscpreis unverzüglich zurück 

§ S. Höhere Gewalt: Wird die Reise infolge bei VertragsabschJuß nicht vorhersehbarer höherer Gewalt erheblich 
erschwert, gdihrdct oder beeinträchtigt, so können sowohl der Reiseveranstalter als auch der Reisende den Vertrag 
kündigen. Wird der Vertrag gekündigt, so kann der Re.iseveranstalter für i::Iie bereits erbrachten oder zur Beendigung 
der Reise noch zu erbringenden Reiseleistungen eine angemessene Entschädigung verlangen. Weiterhin ist der 
Reiseveranstalter verpflichtet. die notwendigen Maßnahmen zu treffen, insbesondere, falls der Vertrag die Rückbe­
förderung umfasst, den Reisenden zuriickzubeordem. Die Mehrkosten fUr die Rückbefdtdcrung sind von den 
Parteien jeweils zur Hälfte zu tragen. Im Übrigen fallen die Mehrkosten dem Reisenden zur Last 

§ 9. C.JflVIhrleistung (Abhllre, Mindec\lßg. Kündigung, Schadenersatz): Wird die Reise nicht vemagsmäßig 
erbracht. so kann der Reisende AbhiJfe verlangen. Der Reiseveranstalter kann die Abhilfe verweigern. wenn sie 
einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordert, Der Re1severan.<:talter kann auch in der Weise Abhilfe schaffen, dass 
er eine gJeichwertige Ersatzleisrung erbringt. Für die Dauer einer nicht vertrags mäßigen Erbringung der Reise kann 
der Reisende eine entsprechende Herabsetzung des Reiscpreises verlangen (Minderung), Die Mindcrung tritt nicht 
ein, soweit der Reisendeschuldhaft unterlässt, den Mangel dem Veranstalter hzw. seinen örtlichen Reiseleitern oder 
der örtlichen Agentur anzuzeigen. 

9.1. Wird eine Reise infolge eines Mangels. erheblich beeinträchtigt und leis.tet der Reisevaanstalter innerhalb eine 
angemessenen Frist keine Abhilfe, So kann der Reisende im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen den Reisrver­
trag in seinem eigenen Interesse - und aus Beweissicherungsgriinden zweckmäßig durch schriftliche Erklärung­
kündigen. Dasselbe gilt, wenn dem Reisenden diese Reise infolge eines Mangels aus wichtigem. dem Rciseva-an· 
staJter erkennbaren Grund, nicht zuzumuten ist. Der Bestimmung einer Frist bedarf es nur dann nicht, wenn Abhilfe 
unmögHch 1st oder vom ReiseveranstaJter verweigert wird oder wenn die sofortige Kündigung des Vertrages durch 
ein baiOndcres Interesse des Reisenden gaechtfertigt wird. Er schuldet dem Reiseveranstalter den auf die in 
Anspruch genommenen Leistungen entfallenen Teil des Rcisepreises:. sofern diese Leistung für ihn von Interesse 
waren. Sofern der Reiseveranstalter einen Umstand zu vertreten hat, der zu einem erheblichen Mangel an der Reise 
führt, kann der Reisende Schadenersatz verlangen. 

§ 10. Anze1ge von Gewäbrlflstungsansprüchen I Verjährung: 
10.1. Ansprüche wegen nicht vertragsmäßiger Erbringung der Reise hat der Reisende innerhalb eines Monats nach 
der vertraglich vorgesehenen Beendigung der Reise gegenüber dem Rdseveranstalter geltend zu machen. Nach 
Ablauf der Frist kann der Reisende Anspruche geltend machen. wenn er ohne Verschulden an der Einhalrung der 
frist gehindert war. Reisebüros sind nicht zur Entgegennahme von An.<;pruchsanme1dungen befugt, 

10.2. Die Ansprüche verjähren ein Jahr nach der vertraglich vorgesehenen Beendigung der Reise. Bei schwebenden 
Verhandlungen über Anspruche oder sie begründende Umstände ist dic Verjährung gehemmt, bis eine Partei die 
Fortsetzung der Verhandlung verweigert. Die Verjährung tritt frühestens 3 Monate nach dem Ende der Hemmung 
ein. Schadensersatzansprüche aus unerlaubter Handlung verjähren in J Jahren. 

10.3. Für die Anmeldung von Gq>äckschlidcn. Zustellungsvcrzögerungen bei Gq>äck oda Gcpäckvcrlust im 
Zusammenhang mit Flügen muss unbedingt eine Schadensanzeige (PJ.R.) an Ort und Stelle bei der Fluggesellschaft 
erstattet werden, welche die Beförderung durchgeführt hat. Nach den Beiorderungsbedingungen der fluggesen~ 
schaften ist die Schadensanzeige in der Regel Voraussetzung für die Durcltsetzung von Ansprüchen. Die Meldefrist 
beträgt längstens 7 Tage. Bei verspäteter Aushändi.gung geschädigten Gq>ä.cks ist da Schaden innerhalb von 21 
Tagen zu melden. 

§ 11. Beschränkung der Haftung: Soweit der Reiseveranstalter vertraglicher LuftfrachtfUhrcr ist, haftet er nach 
den besonderen gesetzlichen oder in internationalen Abkommen geregelten Vorschriften {z.B. Luftvcrkehrsgesetz, 
Warschauer Abkommen mit Huger Protokoll und Zusatzabkommen von Guadalajara, Montrealer Übereinkommen). 

1.1.1. Wird im Rahmen einer Reise oder zusätzlich zu dieser eine BefOrderung im Linienverkehr erbracht und dem 
Reisenden hierfür ein entsprechender Bcförderungsausweis ausgestellt, so erbringt der Reiseveranstalter insoweit 
Fremdleistungen. worauf in der Reisc:ausschreibung und der ReisebestätigungIRechnung ausdrücklich hingewle!ien 
wird. Der Reiseveranstalter haftet daher nicht rur die Erbringung der BCOrderungsJeistung selbst. Eine etwaige 
Haftung regelt sich in diesem Fall na<:h den BeIOf"derungsbedingungen dieser Unternehmen, worauf der Reisende 
ausdrückljch hingewiesen wird und die ihm aufWumch zugänglich gemacht werden. 

11.2. Für Leistungsstörungen und Schäden im Zusammenhang mit Leistungen, die als Fremdleistungen lediglich 
vermittelt werden (z..R Sportveranstaltungen, Theaterbesuche. Ausstellungen usw.) und die in der Reiseausschrei­
bung ausdrücklich als Fremdieistungen gekennzeichnet werden haftet der Reiseveranstalter nkht. 

11.3. Die Haftung ist rur Schäden. die nicht KÖfpernchäden sind. aufden dreifachen Reisq>reis heschränkt. 1. soweit 
ein Schaden des Reisegastes weder vorsätzlich noch grob fahrlässig herbeigeführt wird oder 2. der Rcisevc:ranstalter 
rur einen dem Reisenden entstehenden Schaden allein wegen eines Vcrschuldens eines Leistungsträgers verantwort­
lich ist. 

11.4. Für aUe Schadensersatzansprüche aus unerlaubtt':r Handlung. die nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit 
beruhen, haftet der Reiseveranstalter bci Sachschäden bis 4.lO0,OO €. (,'bcrsteigt der dreifache Relsepreis diese 
Summe, ist die Haftung rur Sachschäden auf die Höhe des dreifachen Reiscpreises beschränkt Diese Haftungs· 
höchstsummen gelten jeweils je: Reisenden und Preis. 

i 1.5. Die Haftung des Reiscveranstaltcrs ist ausgeschlossen oder beschränkt, soweit aufgrund jntcmationaler 
Übereinkommen oder auf solchen beruhenden gesetzlicher Vorschriften, die auf die von einem Leistungsträger zu 
erbringenden Leistungen anzuwenden sind, dessen Haftung ebenfalls ausgeschlossen oder beschränkt ist. 

11.6. Haftet der Reise\'eranstalter dem Reisenden aIlein wegen eines Verschuldcns eines Leistungsträgers, so ist der 
Reisende bei Schadensersatzleistungen verpflichtet, alle ihm gegenüber dem Leisiungstriger zustehenden Gewährw 

leistungs- oder Schadens ersatzansprüche an den Reiseveranstalter abzutreten 

§ 12. Pa§-, Visa.. und G6undhtitsbestimmungfn: Wir informieren Sie über Pass.. Visa- und GesundheitsvOl'­
schriften Ihres Reiselandes. f'ür die Einhaltung dieser Bestimmungen sind Sie selbst verantwortlich. Die InfOr'matl~ 
onsverpflichtung gilt für Bürger der Bundesrcpublik Deutschland. Auslinder unterliegen häufig anderen Bestim~ 
mungen. Diese werden darauf hingewiesen. dass Auskünfte bei Ihrer hiesigen Vertretung. in der Regel dem 
zuständigen Konsulat, eingehol! werden sollten. 

§ 13. tnformationen übfr die tdentität des ausfUhrenden Lunrahrtunttrnthmens: Nach der EU-Verordnung 
zur Unterrichtung von Fluggästen über die Identität des ausführenden Luftfahrtuntemehmens (VO EU 211105) sind 
wir verpflichtet. Sie über die Identität der ausführenden Fluggesellschaften sämtlicher im Rahmen der gebuchten 
Reise zu erbringenden FlugbefOrderungsleisiungen bei der Buchung zu informieren. Steht bei der Buchung die 
ausfiihrende Fluggesellschaft noch nichl fest. so nennen wir Ihnen die Fluggesellschaft bzw. die Fluggesellschaften. 
die wahrscheinlich den Flug durchfuhren wird bzw. werden. Sobald diese feststeht. werden Sie ergänzend infor­
miert. Gleichermaßen werden Sie informiert, wenn ein Wechsel der Ihnen als ausführende Fluggesellschaft 
genannten FluggeseUschaft erfolgen muss, 

§ 14. Reise-Versicherung: Versicherungen. wie z..B. Reiseriicktrinskostenversicherung oder Reiseabbruchversiche­
rung. sind im Reisq>ros nicht mit eingeschlossen. Wir empfehlen den Abschluss einer solchen Versicherung in 
Fonn des Basis- oder Komplettschutzes, die hei Buchung da Reise abgeschlossen werden sollte.. Wenn cin 
Versicherungsfall eintritt. ist unverzüglich die VersiCherungsgesellschaft zu kontaktieren_ Der Reiseveranstalter ist 
mit der Schadcnsregulierung nicht befasst. 

Reiseveranstalter: Shalom Israel Reisen GmbH, Friedens:Stra6e 114, 51145 Köln 

http:Umbudul.ng

